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Vorlage Nr. 101.19.430 
 
 
Satzung zur Änderung der Satzung über Schulbezirke (Grundschulen) in der 
Stadt Kassel vom 4. Juni 1984 in der Fassung der Fünften Änderung vom 7. 
Dezember 2020 (Sechste Änderung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Bürgermeisterin Ilona Friedrich 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle 
  
  
  
  
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der 
Satzung über Schulbezirke (Grundschulen) in der Stadt Kassel vom 4. Juni 1984 
in der Fassung der Fünften Änderung vom 7. Dezember 2020 (Sechste 
Änderung) in der aus der Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
 
Begründung: 
 
Seit der letzten Änderung der Satzung vom 7. Dezember 2020 sind verschiedene 
Straßen und Plätze im Stadtgebiet Kassel neu entstanden, die durch eine 
Satzungsänderung den Grundschulbezirken zugeordnet werden müssen.  
 
Im Bereich der Stadt Kassel sind zudem mehrere Baugebiete geplant, in denen 
vermehrt Zuzüge von Kindern im Grundschulalter zu erwarten sind. Die 
Kapazitätsgrenzen der zugeordneten Grundschulen werden nach der derzeitigen 
Satzungsfassung nicht für ausreichend erachtet, sodass eine Umverteilung 
erforderlich ist. Dies betrifft konkret die Grundschulbezirke der Schule Königstor 
und der Schule Jungfernkopf. Hier wurden (in Absprache mit den betroffenen 
Schulleitungen) die Schulbezirke geringfügig verkleinert, um die Baugebiete im 
Sinne der Schulen in die Satzung zu integrieren, und Randgebiete der 
Grundschulbezirke an die jeweils benachbarten Grundschulen abgegeben. 
 
Schließlich entsteht im aktuellen Grundschulbezirk der Grundschule Eichwäldchen 
gerade das Wohngebiet „Lossegrund“. Straßennamen wurden bislang nicht 
vergeben, jedoch ist absehbar, dass dort Zuzüge von Familien mit Kindern erfolgen 
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2 von 2 werden. Da der Schulweg zur Losseschule kürzer ist als der zur Grundschule 
Eichwäldchen und die Losseschule über ausreichende Kapazitäten verfügt, wurde 
dieser Teil des Grundschulbezirks der Grundschule Eichwäldchen zur Losseschule 
übertragen. 
 
Alle Änderungen wurden im Vorfeld mit den Schulen abgestimmt, es liegt das 
Einverständnis aller von der Änderung betroffenen Schulen bzw. deren 
Schulleitungen vor. 
 
Auf die Beschreibung der Grundschulbezirke durch freien Text soll weiterhin 
verzichtet werden, um das Straßenverzeichnis sortierbar und für die einzelnen 
Grundschulbezirke besser nachvollziehbar zu machen. Die Zuordnung der Straßen 
in die Grundschulbezirke wird durch einen Übersichtsplan zusätzlich 
veranschaulicht. Im Abgleich mit vorherigen Fassungen der Satzung wurden 
aktuell nicht existierende Hausnummern gestrichen bzw. fehlende Hausnummern 
ergänzt. 
 
Die von den geplanten Änderungen betroffenen Ortsbeiräte der Stadt Kassel 
wurden vorab zu dem Satzungsentwurf angehört.  
 
Der Vorlage beigefügt sind neben dem Satzungstext (Anlage 1) mit dessen Anlage 
2 eine Aufstellung der neuen Straßen und Plätze (Anlage 2), eine 
Gegenüberstellung / Synopse der bisherigen Satzung und der neuen Satzung 
(Anlage 3) sowie die Ergebnisse der Ortsbeiratsbeteiligung (Anlage 4). 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 21. März 2022 entsprechend 
beschlossen. 
 
 
Christian Geselle 
Oberbürgermeister 




